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Philipp Reimer, Verwaltungsdaten-
schutzrecht, Das neue Recht für die 
behördliche Praxis, Nomos-Verlag, Ba-
den-Baden 2019, 210 S., 58,– €

Allzu oft fokussieren sich datenschutz-
rechtliche Abhandlungen auf den 
nichtöffentlichen Bereich. Reimer legt 
nun eine Systematisierung des Daten-
schutzrechts für den öffentlichen Sek-
tor vor. Einen Ausblick auf das Thema 
lieferte der Verfasser zuvor in DÖV 
2018, 881 ff.

Verwaltungsbehörden verarbeiten 
personenbezogene Daten „quer durch 
alle Gebiete des Besonderen Verwal-
tungsrechts hindurch“ (S. 16). Insoweit 
wird hier das Verwaltungsdatenschutz-
recht als allgemein-verwaltungsrechtli-
che Querschnittsmaterie postuliert. Die 
behördliche Datenverarbeitung identifi-
ziert Reimer als nichtregelndes Verwal-
tungshandeln und ordnet sie dement-
sprechend der Handlungsform des 
Realakts zu. Dies zeitige unmittelbare 
Folgen für etwaige Rechtsschutzmög-
lichkeiten der Bürger (S. 17).

Ausgangspunkt des Werks ist eine 
Darlegung der einschlägigen Rechts-
grundlagen für die Datenverarbeitung 
(S. 18-53). Unterschieden werden die 
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deuten und deshalb mit dem Amt des 
behördlichen Datenschutzbeauftragten 
inkompatibel sind.

Gar zu voreilig wird aus Sicht des Re-
zensenten die Möglichkeit des Verwal-
tungszwangs gegen Behörden vom Tisch 
gekehrt (S. 186 f.). Wegen des ernstlich 
zu befürchtenden Vollzugsdefizits wäre 
hier eine kritische Auseinandersetzung 
mit § 17 VwVG (bzw. dessen landes-
rechtlichen Äquivalenten) im Hinblick 
auf das europarechtliche Effizienzgebot 
(sog. „effet utile“) notwendig. 

Insgesamt lässt sich festhalten: Der 
öffentliche Bereich hat Reimers „Ver-
waltungsdatenschutzrecht“ dringend 
nötig. Erfahrene Praktiker finden 
hierin eine wohlstrukturierte und kon-
zise Übersicht vor, Neulinge werden 
den konzentrierten Einstieg zu schät-
zen wissen. Die Sicht der Darstellung 
ist zuvörderst eine bundesrechtliche, 
Parallelnormen im Landesrecht werden 
weitestgehend im Fußnotenapparat 
nachgereicht. 

Die wenigen hier aufgeworfenen Kri-
tikpunkte sind einer ersten Auflage 
eigen und werden hoffentlich in künf-
tigen Auflagen aufgenommen. Eine 
Auswahlbibliographie und ein Stich-
wortverzeichnis schließen das Werk ab.

(Prof. Dr. Lorenz Franck)

Sphäre der DS-GVO, die Sphäre der 
JI-RL sowie eine unionsrechtsfreie 
Sphäre. Letztere versammelt Verarbei-
tungen, welche gänzlich außerhalb des 
Anwendungsbereichs des Unionsrechts 
stattfinden, nicht personenbezogen 
sind oder nichtautomatisiert vorge-
nommen werden. Die Unterscheidung 
erfolgt dabei nicht um des bloßen Sys-
tematisierens willen: Je nachdem, in 
welcher Sphäre sich die Verwaltung 
bewegt, erkennt Reimer unterschiedli-
che Grade der Charta- und Verfas-
sungsgrundrechtsbindung, des räumli-
chen Anwendungsbereichs und der 
Zulässigkeitsregelungen.

Ein knappes Kapitel skizziert mögli-
che Folgen von Datenschutzverstößen 
(S. 62-70), wobei zunächst Melde-
pflichten, aufsichtsbehördliche Befug-
nisse, Schadensersatzpflichten und 
disziplinarrechtliche Folgen ins Auge 
fallen. Ungeklärt sei bislang die span-
nende Frage, ob ein datenschutzrecht-
licher Verfahrensverstoß zur Rechts-
widrigkeit von ergangenen 
Verwaltungsakten führen könne.

Im breiter angelegten dritten Kapitel 
wird die Zulässigkeit der Datenverarbei-
tung dargestellt (S. 71-129). Ausge-
hend vom Verbot mit Erlaubnisvorbe-
halt füllt Reimer insbesondere Art. 6 
Abs. 1 lit. c DS-GVO (Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung) und Art. 6 
Abs. 1 lit. e DS-GVO (öffentliches Inte-
resse/öffentliche Gewalt) mit Leben. 

Im weiteren Fortgang behandelt 
Reimer die organisatorischen Anforde-
rungen an den Datenschutz (S. 130-
147, das Verhältnis zum Bürger (S. 
148-175) und das Verhältnis zur Auf-
sichtsbehörde (S. 176-192). Die Aus-
führungen zum behördlichen Daten-
schutzbeauftragten klammern leider 
die Vertreterbestellung aus. Auch 
wären Anhaltspunkte zur nachvollzieh-
baren Dienstpostenbewertung wün-
schenswert gewesen. Ein Desiderat der 
behördlichen Praxis bleibt zudem eine 
klare Übersicht, welche Linienaufga-
ben und typischen Beauftragtenposten 
bzw. Sonderrollen innerhalb der Ver-
waltung einen Interessenkonflikt im 
Sinne von Art. 38 Abs. 6 DS-GVO be-




